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Gesetz über das Bundesverfassungsgericht
(Bundesverfassungsgerichtsgesetz – BVerfGG)

- Auszug -

in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. August 1993 (BGBl. I S. 1473),

das zuletzt durch Artikel des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 349)

geändert worden ist

I. Teil
Verfassung und Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts

§ 13

Das Bundesverfassungsgericht entscheidet

1. über die Verwirkung von Grundrechten (Artikel 18 des Grundgesetzes),

2. über die Verfassungswidrigkeit von Parteien (Artikel 21 Absatz 2 des Grundgesetzes),

2a. über den Ausschluss von Parteien von staatlicher Finanzierung (Artikel 21 Absatz 3 des

Grundgesetzes),

3. über Beschwerden gegen Entscheidungen des Bundestages, die die Gültigkeit einer

Wahl oder den Erwerb oder Verlust der Mitgliedschaft eines Abgeordneten beim Bun-

destag betreffen (Artikel 41 Absatz 2 des Grundgesetzes),

3a. über Beschwerden von Vereinigungen gegen ihre Nichtanerkennung als Partei für die

Wahl zum Bundestag (Artikel 94 Absatz 1 Nummer 4c des Grundgesetzes),

[…]

8a. über Verfassungsbeschwerden (Artikel 93 Abs. 1 Nr. 4a und 4b des Grundgesetzes),

[…]

15. in dem ihm sonst durch Bundesgesetz zugewiesenen Fällen (Artikel 93 Abs. 3 des

Grundgesetzes).
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III. Teil
Einzelne Verfahrensarten

Erster Abschnitt
Verfahren in den Fällen des § 13 Nr. 1

§ 36

Der Antrag auf Entscheidung gemäß Artikel 18 Satz 2 des Grundgesetzes kann vom Bundes-

tag, von der Bundesregierung oder von einer Landesregierung gestellt werden.

§ 37

Das Bundesverfassungsgericht gibt dem Antragsgegner Gelegenheit zur Äußerung binnen

einer zu bestimmenden Frist und beschließt dann, ob der Antrag als unzulässig oder als

nicht hinreichend begründet zurückzuweisen oder ob die Verhandlung durchzuführen ist.

§ 38

(1) Nach Eingang des Antrags kann das Bundesverfassungsgericht eine Beschlagnahme

oder Durchsuchung nach den Vorschriften der Strafprozeßordnung anordnen.

(2) Das Bundesverfassungsgericht kann zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung

eine Voruntersuchung anordnen. Die Durchführung der Voruntersuchung ist einem Richter

des nicht zur Entscheidung in der Hauptsache zuständigen Senats zu übertragen.

§ 39

(1) Erweist sich der Antrag als begründet, so stellt das Bundesverfassungsgericht fest,

welche Grundrechte der Antragsgegner verwirkt hat. Es kann die Verwirkung auf einen be-

stimmten Zeitraum, mindestens auf ein Jahr, befristen. Es kann dem Antragsgegner auch

nach Art und Dauer genau bezeichnete Beschränkungen auferlegen, soweit sie nicht andere

als die verwirkten Grundrechte beeinträchtigen. Insoweit bedürfen die Verwaltungsbehör-

den zum Einschreiten gegen den Antragsgegner keiner weiteren gesetzlichen Grundlage.
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(2) Das Bundesverfassungsgericht kann dem Antragsgegner auf die Dauer der Verwirkung

der Grundrechte das Wahlrecht, die Wählbarkeit und die Fähigkeit zur Bekleidung öffentli-

cher Ämter aberkennen und bei juristischen Personen ihre Auflösung anordnen.

§ 40

Ist die Verwirkung zeitlich nicht befristet oder für einen längeren Zeitraum als ein Jahr aus-

gesprochen, so kann das Bundesverfassungsgericht, wenn seit dem Ausspruch der Verwir-

kung zwei Jahre verflossen sind, auf Antrag des früheren Antragstellers oder Antragsgegners

die Verwirkung ganz oder teilweise aufheben oder die Dauer der Verwirkung abkürzen. Der

Antrag kann wiederholt werden, wenn seit der letzten Entscheidung des Bundesverfas-

sungsgerichts ein Jahr verstrichen ist.

§ 41

Hat das Bundesverfassungsgericht über einen Antrag sachlich entschieden, so kann er gegen

denselben Antragsgegner nur wiederholt werden, wenn er auf neue Tatsachen gestützt

wird.

§ 42
(weggefallen)

Zweiter Abschnitt
Verfahren in den Fällen des § 13 Nummer 2

§ 43

(1) Der Antrag auf Entscheidung, ob eine Partei verfassungswidrig (Artikel 21 Absatz 2 des

Grundgesetzes) oder von staatlicher Finanzierung ausgeschlossen ist (Artikel 21 Absatz 3 des

Grundgesetztes) kann von dem Bundestag, dem Bundesrat oder von der Bundesregierung ge-

stellt werden. Der Antrag auf Entscheidung über den Ausschluss von staatlicher Finanzierung

kann hilfsweise zu einem Antrag auf Entscheidung, ob eine Partei verfassungswidrig ist, ge-

stellt werden.
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(2) Eine Landesregierung kann den Antrag nur gegen eine Partei stellen, deren Organisation

sich auf das Gebiet ihres Landes beschränkt.

§ 44

Die Vertretung der Partei bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften, hilfsweise nach

ihrer Satzung. Sind die Vertretungsberechtigten nicht feststellbar oder nicht vorhanden oder

haben sie nach Eingang des Antrags beim Bundesverfassungsgericht gewechselt, so gelten als

vertretungsberechtigt diejenigen Personen, die die Geschäfte der Partei während der Tätig-

keit, die den Antrag veranlasst hat, zuletzt tatsächlich geführt haben.

§ 45

Das Bundesverfassungsgericht gibt dem Vertretungsberechtigten (§ 44) Gelegenheit zur Äu-

ßerung binnen einer zu bestimmenden Frist und beschließt dann, ob der Antrag als unzulässig

oder als nicht hinreichend begründet zurückzuweisen oder ob die Verhandlung durchzufüh-

ren ist.

§ 46

(1) Erweist sich der Antrag auf Entscheidung gemäß Artikel 21 Absatz 2 des Grundgesetzes

als begründet, so stellt das Bundesverfassungsgericht fest, dass die politische Partei verfas-

sungswidrig ist.

(2) Die Feststellung kann auf einen rechtlich oder organisatorisch selbständigen Teil einer

Partei beschränkt werden.

(3) Mit der Feststellung ist die Auflösung der Partei oder des selbständigen Teiles der Partei

und das Verbot, eine Ersatzorganisation zu schaffen, zu verbinden. Das Bundesverfassungs-

gericht kann in diesem Fall außerdem die Einziehung des Vermögens der Partei oder des selb-

ständigen Teiles der Partei zugunsten des Bundes oder des Landes zu gemeinnützigen Zwe-

cken aussprechen.

§46a
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(1) Erweist sich der Antrag auf Entscheidung gemäß Artikel 21 Absatz 3 des Grundgesetzes

als begründet, so stellt das Bundesverfassungsgericht fest, dass die Partei für sechs Jahre von

der staatlichen Finanzierung nach § 18 des Parteiengesetzes ausgeschlossen ist. Die Feststel-

lung ist auf Ersatzparteien zu erstrecken. Dass eine Partei die Bestrebungen einer nach Satz 1

von der staatlichen Finanzierung ausgeschlossenen Partei als Ersatzpartei an deren Stelle wei-

ter verfolgt oder fortführt, stellt das Bundesverfassungsgericht entsprechend Satz 1 fest. Die

Feststellung erfolgt auf Antrag eines Berechtigten nach § 43 Absatz 1 Satz 1; § 45 ist auf das

Verfahren nicht anzuwenden.

(2) Beantragt einer der Antragsberechtigten spätestens sechs Monate vor Ablauf der Frist

nach Absatz 1 Satz 1 ihre Verlängerung, bleibt die Partei bis zur Entscheidung über diesen

Antrag von staatlicher Finanzierung ausgeschlossen. § 45 ist auf das Verfahren nicht anzu-

wenden. Das Bundesverfassungsgericht kann ohne mündliche Verhandlung entscheiden. Für

die Entscheidung gilt Absatz 1 entsprechend. Erneute Verlängerungsanträge sind statthaft.

Dritter Abschnitt

Verfahren in den Fällen des § 13 Nummer 3

§ 48

(1) Die Beschwerde gegen den Beschluss des Bundestages über die Gültigkeit einer Wahl,

die Verletzung von Rechten bei der Vorbereitung oder Durchführung der Wahl, soweit sie der

Wahlprüfung nach Artikel 41 des Grundgesetzes unterliegen, oder den Verlust der Mitglied-

schaft im Bundestag kann der Abgeordnete, dessen Mitgliedschaft bestritten ist, eine wahl-

berechtigte Person oder eine Gruppe von wahlberechtigten Personen, deren Einspruch vom

Bundestag verworfen worden ist, eine Fraktion oder eine Minderheit des Bundestages, die

wenigstens ein Zehntel der gesetzlichen Mitgliederzahl umfasst, binnen einer Frist von zwei

Monaten seit der Beschlussfassung des Bundestages beim Bundesverfassungsgericht erhe-

ben; die Beschwerde ist innerhalb dieser Frist zu begründen.

(2) Das Bundesverfassungsgericht kann von einer mündlichen Verhandlung absehen, wenn

von ihr keine weitere Förderung des Verfahrens zu erwarten ist.

(3) Erweist sich bei Prüfung der Beschwerde einer wahlberechtigten Person oder einer

Gruppe von wahlberechtigten Personen, dass deren Rechte verletzt wurden, stellt das Bun-

desverfassungsgericht diese Verletzung fest, wenn es nicht die Wahl für ungültig erklärt.



BVerfGG

Fünfzehnter Abschnitt
Verfahren in den Fällen des § 13 Nummer 8a

§ 90

(1) Jedermann kann mit der Behauptung, durch die öffentliche Gewalt in einem seiner

Grundrechte oder in einem seiner in Artikel 20 Abs. 4, Artikel 33, 38, 101, 103 und 104 des

Grundgesetzes enthaltenen Rechte verletzt zu sein, die Verfassungsbeschwerde zum Bundes-

verfassungsgericht erheben.

(2) Ist gegen die Verletzung der Rechtsweg zulässig, so kann die Verfassungsbeschwerde

erst nach Erschöpfung des Rechtswegs erhoben werden. Das Bundesverfassungsgericht kann

jedoch über eine vor Erschöpfung des Rechtswegs eingelegte Verfassungsbeschwerde sofort

entscheiden, wenn sie von allgemeiner Bedeutung ist oder wenn dem Beschwerdeführer ein

schwerer und unabwendbarer Nachteil entstünde, falls er zunächst auf den Rechtsweg ver-

wiesen würde.

(3) Das Recht, eine Verfassungsbeschwerde an das Landesverfassungsgericht nach dem

Recht der Landesverfassung zu erheben, bleibt unberührt.

§ 93

[…]

(3) Richtet sich die Verfassungsbeschwerde gegen ein Gesetz oder gegen einen sonsti-

gen Hoheitsakt, gegen den ein Rechtsweg nicht offensteht, so kann die Verfassungsbe-

schwerde nur binnen eines Jahres seit dem Inkrafttreten des Gesetzes oder dem Erlass des

Hoheitsaktes erhoben werden.

[…]

Siebzehnter Abschnitt
Verfahren in den Fällen des § 13 Nummer 3a
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§ 96a

(1) Beschwerdeberechtigt sind Vereinigungen und Parteien, denen die Anerkennung als

wahlvorschlagsberechtigte Partei nach § 18 Absatz 4 des Bundeswahlgesetzes versagt wurde.

(2) Die Beschwerde ist binnen einer Frist von vier Tagen nach Bekanntgabe der Entschei-

dung in der Sitzung des Bundeswahlausschusses nach § 18 Absatz 4 Satz 2 des Bundeswahl-

gesetzes zu erheben und zu begründen.

(3) § 32 findet keine Anwendung.

§ 96b

Dem Bundeswahlausschuss ist Gelegenheit zur Äußerung zu geben.

§ 96c

Das Bundesverfassungsgericht kann ohne Durchführung einer mündlichen Verhandlung ent-

scheiden.

§ 96d

Das Bundesverfassungsgericht kann seine Entscheidung ohne Begründung bekanntgeben. In

diesem Fall ist die Begründung der Beschwerdeführerin und dem Bundeswahlausschuss ge-

sondert zu übermitteln.
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